
Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Beschlussvorschlag in den Vorlagen im 
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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

VL-150/2026 1. Ergänzung 
Fachbereich: 10 FB Zentrale Dienste 

Fachdienst: 10.2 FD Gremienarbeit 
Sachbearbeiter/in: Daniel Hillemann 

 

Datum: 29.05.2026 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Ausschuss für Sport, Kultur, Gesundheit und 
Mobilität 18.06.2026 beschließend 

 
Betreff: 
Wahl der Mitglieder des Arbeitskreises Nahmobilität der Stadt Nidderau 
 
Beschlussvorschlag: 
Auf Grundlage des § 2 der Geschäftsordnung für den Arbeitskreises Nahmobilität der Stadt Nidderau 
wählt der Ausschuss für Sport, Kultur, Gesundheit und Mobilität die Mitglieder des Arbeitskreises für 
die Legislaturperiode 2026/2031. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Ohne. 
 
Sichtvermerk Finanzverwaltung (nur bei finanziellen Auswirkungen): 
-/- 
 
Sachdarstellung: 
Gemäß § 2 der Geschäftsordnung für den Arbeitskreis Nahmobilität der Stadt Nidderau setzt sich 
der Arbeitskreis aus 7 Mitgliedern zusammen. Die Mitglieder des Arbeitskreis Nahmobilität werden 
für die Wahlzeit des Ausschusses für Sport, Kultur, Gesundheit und Mobilität bestimmt und von 
diesem gewählt. Der Arbeitskreis Nahmobilität kann weitere beratende Personen ohne Stimmrecht 
benennen. 
 
Um eine hohe fachliche Qualität zu garantieren sollen hierbei vorrangig sachkundige Bürgerinnen 
und Bürger berücksichtigt werden. Daher werden die vorgeschlagenen Personen zur Besetzung des 
Gremiums zur Wahl gestellt. Die Liste der vorgeschlagenen Personen wird ergänzend bis zur 
Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur, Gesundheit und Mobilität am 11.06.2026 beigefügt. 
 
Freigabe: 
 
 
 
gez. Andreas Bär gez. Corinna Wagner gez. Daniel Hillemann 
Dezernatsleiter/in FB-Leiter/in FD-Leiter/in / Sachbearbeiter/in 

 
 
Anlage(n): 
1. Bewerbungen AK Nahmobilität - nicht öffentlich- 




